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Hi,

unser Oberstufekoordinator (NRW, Gym) hat uns erklärt, dass die BezReg sehr strikte Auflagen
zum Thema Attestfplicht macht.
Es reicht generell nicht mehr aus, wenn ein Schüler mal öfters unentschuldigt fehlt. Dann
stehen halt auf dem Zeugnis die u.e. Fehlstunden. Selbst wenn ein Schüler z.B. zufälligerweise
immer Montags in den beiden ersten Stunden und Freitags in den beiden letzten Stunden fehlt,
muss erst mal ein Gespräch mit dem Schüler / ggf. seinen Erziehungsberechtigten geführt
werden, bevor überhaupt angedacht werden kann, eine Attestpflicht einzuführen. Jedenfalls
müssen begründete Zweifel an der Erkrankung des Schülers vorliegen (die kann z.B. dann im
gerade genannten Fall vorliegen). Aber zuvor muss eben ein Gespräch geführt werden. Einfach
mal so "Du fehlst uns zu oft (unentschuldigt), also bringe bitte für jede Fehlstunde ein Attest
bei", geht nicht (mehr).

https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=184

Bei uns benötigen Schüler bei versäumten Klausuren generell ein Attest. Sobald dieses vorliegt
(und wenn dieses Attest kurz vor der Nachschreibeklausur auftaucht), müssen wir dem Schüler
die Möglichkeit zur Nachschreibeklausur gewähren.

1https://www.lehrerforen.de/thread/51018-attestpflicht-gesetzliche-grundlage/?postID=496248#post496248
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